
REITHALLENDACH MUSS DICHT SEIN.

OLG Hamm, Urteil vom 10.3.2006 — Aktenzeichen: 12 U 15/03 (im Verfahren)

Sachverhalt
Der Auftraggeber bestellte eine neues Dach für seine Reithalle. Der Dachdecker
deckt das Dach neu und verlangt im Prozess Restwerklohn. Der Reithallenbesitzer
verweigert die Restzahlung mit der Begründung, dass bei starkem Regen das Dach
teilweise nicht hundertprozentig dicht sei. Der Dachdecker hält dem entgegen,
dass wegen der Art der Nutzung das Dach einer Reithalle nicht gänzlich
regendicht, sondern lediglich regensicher sein müsse. Das Landgericht ist dieser
Auffassung des Dachdeckers gefolgt. Der 12. Zivilsenat als einer der Bausenate
des OLG Hamm sieht dies in der Berufungsinstanz anders.

Entscheidung
Das OLG Hamm führt aus, dass nach dem zwischen den Parteien geschlossenen
Vertrag ein regendichtes und nicht lediglich ein regensicheres Dach geschuldet sei.
Entscheidend ist nach Auffassung des OLG Hamm insoweit der Umstand, dass der
Dachdecker den Auftraggeber auch nicht darauf hingewiesen habe, dass lediglich
Regensicherheit erreicht werde. Dies hat zur Folge, dass die vertraglich
geschuldete Dacheindeckung im Streitfall regendicht seien musste. Das OLG hat
auch offen gelassen, ob derartige Reithallendächer typischerweise lediglich
regensicher ausgeführt werden oder nicht. Offen gelassen hat das OLG ferner, ob
für eine solche Ausführung mit dem Ergebnis lediglich der Regensicherheit auch
die Höhe des vereinbarten Festpreises spricht. Denn ein Auftragnehmer – hier der
Dachdecker – schulde auch bei einer preisgünstigen Halle ein funktionstaugliches
und regendichtes Dach, wenn nicht eine andere Beschaffenheit – hier: nur
„regensicher“ – vertraglich vereinbart worden sei.

Hinweis für die Praxis
Die Ausführungen des OLG Hamm in dem skizzierten Urteil lassen sich
verallgemeinern:

Will der Handwerker/Bauunternehmer unter anderem auch im Hinblick auf einen
niedrigen Preis eine einfachere Ausführung (im Streitfall: Regensicherheit statt
Regendichtheit) vereinbaren, so muss zwingend ausdrücklich darauf hingewiesen
werden. Es empfiehlt sich, diesen Hinweis zwecks Dokumentation schriftlich zu
erteilen. Im Übrigen muss dieser Hinweis vor oder spätestens bei Vertragschluss
erfolgen.
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